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1 Begriffe 

• Aufgeld 
Zusätzlich zum Zuschlagspreis hat der Käufer dem Auktionator ein Aufgeld als Provision zu 
bezahlen. Die Auktionsbestimmungen geben Aufschluss über dessen Höhe. In der Regel 
bewegt sich das Aufgeld zwischen 10 und 20 %. 

• Auktion 
Eine Auktion (lateinisch: Vermehrung) ist eine meist öffentliche Versteigerung, wie eine Bör-
se, an der die Preise im Spiel zwischen Angebot und Nachfrage entstehen. Als Einlieferer 
oder Käufer kann jedermann auftreten. 

• Auktionskatalog 
Die zur Versteigerung gelangenden Objekte werden im Auktionskatalog je nach Bedeutung 
mehr oder weniger umfangreich beschrieben, einzelne davon auch abgebildet. 

• Ausrufpreis 
Der Preis, mit dem der Auktionator die Versteigerung eines Objekts startet. In der Regel be-
wegt sich der Ausrufpreis zwischen der Hälfte und zwei Dritteln des Schätzpreises. 

• Einlieferer 
Als Einlieferer (Verkäufer auf einer Auktion) kann jedermann auftreten. Er ist nach den Aukti-
onsbestimmungen der rechtmässige Eigentümer oder bevollmächtigte Vertreter. 

• Ergebnisliste 
Auktionshäuser publizieren nach jeder Versteigerung eine Liste mit den Zuschlagspreisen. 
Die Ergebnisliste vermittelt ein Bild über die aktuelle Marktlage. Die Zuschlagspreise verste-
hen sich ohne MWST und Aufgeld des Käufers. 

• Limitpreis 
Das Auktionshaus kann mit dem Einlieferer einen Mindestverkaufspreis vereinbaren, unter 
dem das Objekt nicht verkauft werden darf. Limitpreise werden meistens nicht bekannt ge-
geben. 

• Marktpreis 
Der Marktpreis kommt durch das Spiel von Angebot und Nachfrage zustande. Er unterliegt 
zum Teil beträchtlichen Schwankungen. 

• Rückkauf 
Wird ein im Katalog aufgeführtes Objekt nicht verkauft, geht dieses an den Einlieferer zurück. 

• Zuschlagspreis 
Preis, zu dem der Käufer, der an der Auktion das höchste Angebot abgegeben hat, den Ge-
genstand erwirbt. Der Käufer hat dem Auktionator nebst dem Zuschlagspreis ein Aufgeld zu 
bezahlen. 
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2 Einfuhr eines im Ausland ersteigerten Gegenstands 

2.1 Sachverhalt 

 
A 1 Einlieferer  

Abnehmer 

C 

B 
1. Lieferung 

2. Lieferung 

Auktionator  

A 2 Einlieferer  

1. Lieferung 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Abnehmer C ersteigert beim ausländischen Auktionator B einen Gegenstand. Eigentümer des 
Gegenstands ist eine Person im Ausland (Einlieferer A 1) oder im Inland (Einlieferer A 2). Der 
Auktionator B kann als blosser Vermittler oder im eigenen Namen handeln. 
Verkauft der Auktionator B den Gegenstand im eigenen Namen (Umschreibung siehe Ziff. 3), 
liegen immer zwei Lieferungen vor, und zwar eine vom Einlieferer A 1 bzw. A 2 an den Auktiona-
tor B und eine vom Auktionator B an den Abnehmer C. Zur Einfuhr des Gegenstands führt die 
Lieferung zwischen dem Auktionator B und dem Abnehmer C. 
Handelt der Auktionator B im Namen und für Rechnung des Einlieferers A 1 bzw. A 2 (Umschrei-
bung siehe Ziff. 4), liegt nur eine Lieferung vom Einlieferer A 1 bzw. A 2 an den Abnehmer C vor. 
Zur Einfuhr des Gegenstands führt die Lieferung zwischen dem Einlieferer A 1 bzw. A 2 und dem 
Abnehmer C. 
Der Ort der Lieferung befindet sich in beiden Fällen im Ausland. 

2.2 Vorgehen bei der Einfuhr des ersteigerten Gegenstands 

Der Gegenstand ist einer zuständigen Zollstelle zuzuführen und dort zur Überführung in den zoll-
rechtlich freien Verkehr anzumelden. 
Mit der Zollanmeldung sind eine Rechnung oder eine Abrechnung des Auktionators B, ein allfälli-
ges Ursprungszeugnis und weitere für die Veranlagung nötige Unterlagen vorzulegen. Die Rech-
nung oder Abrechnung hat Informationen über die Art des Gegenstands zu enthalten. Bei Kunst-
werken sind zusätzlich Sujet, Name des Künstlers und Format (Grösse in Zentimetern) und bei 
Antiquitäten die Epoche und das Alter zu vermerken. Fehlen diese Informationen auf der Rech-
nung oder Abrechnung, können sie auch auf einer separaten Detailliste angebracht werden. Eine 
Rechnung einer Verpackungsfirma an den Abnehmer C oder eine solche des Auktionators B an 
seine inländische Niederlassung genügt somit nicht. 
In der Zollanmeldung ist der Abnehmer C als Importeur und Empfänger des Gegenstands aufzu-
führen. 
Der Abnehmer C ist auch dann als Importeur und Empfänger in der Zollanmeldung aufzuführen, 
wenn der Auktionator B den Gegenstand seiner inländischen Niederlassung oder einer ihm nahe 
stehenden Person zugehen lässt und diese den Gegenstand dem Abnehmer C aushändigt. Die 
Niederlassung oder die dem Auktionator nahe stehende Person darf somit nicht als Importeur auf 
der Zollanmeldung aufgeführt werden. Denn sie ist an diesem Geschäft nicht beteiligt. 

Publ.  52.04     Gültig: 01.05.2007 - 30.04.2008 
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Die MWST auf der Einfuhr des Gegenstands bemisst sich vom Entgelt am ersten inländischen 
Bestimmungsort, das der inländische Abnehmer C für den Gegenstand zu bezahlen hat. Zum 
Entgelt gehört somit nebst dem Zuschlagspreis auch das dem Abnehmer C berechnete Aufgeld. 
Für die Ermittlung des Entgelts spielt keine Rolle, ob der Einlieferer im Ausland (A 1) oder im In-
land (A 2) domiziliert ist. 
Für die Berechnung der MWST ist der Steuersatz massgebend, der im Zeitpunkt der Annahme 
der Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr gilt. 

2.3 Gegenstand vom inländischen Einlieferer A 2 bei der Ausfuhr nach dem Zollverfah-
ren der vorübergehenden Verwendung veranlagt; ordnungsgemässer Abschluss 
dieses Verfahrens 

Der Einlieferer A 2 hat den Gegenstand bei der Ausfuhr nach dem Zollverfahren der vorüberge-
henden Verwendung veranlagt. Da der Gegenstand an den Abnehmer C und somit nicht mehr an 
den Einlieferer A 2 eingeht, ist dieses Verfahren mit dem Ausfuhrzollverfahren ordnungsgemäss 
abzuschliessen. Ein Abschluss durch Wiedereinfuhr ist somit ausgeschlossen.  
Das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung kann bei jeder zuständigen Zollstelle ord-
nungsgemäss abgeschlossen werden. 

3 Einfuhr eines Gegenstands zum Verkauf an einer Auktion; Auktionator handelt im 
eigenen Namen und auf eigene Rechnung 

3.1 Sachverhalt 

 

1. Lieferung

A

BC
2. Lieferung

Gegenstand

Gegenstand

Einlieferer

Auktionator

 

Abnehmer

1. Lieferung

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einlieferer A überlässt dem Auktionator B einen Gegenstand zwecks Versteigerung an einer 
Auktion. Bereits im Zeitpunkt der Einfuhr des Gegenstands muss somit feststehen, dass der Ge-
genstand vom Auktionator B zwecks Versteigerung übernommen wird. Sind diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllt, richtet sich das Vorgehen nach Ziffer 2 der Publikation „Einfuhr eines Gegens-
tands durch ausländischen Lieferanten zum Verkauf auf der Strasse, an der Haustür, an einer 
Veranstaltung oder an einer Messe“. 
Der Gegenstand wird vom Einlieferer A zum Auktionator B befördert oder versandt oder vom Auk-
tionator B oder in dessen Auftrag von einem Dritten beim Einlieferer A abgeholt. 
Der Auktionsvertrag kann vor oder nach dem Verbringen des Gegenstands ins Inland abge-
schlossen werden. 
Beim Verbringen des Gegenstands ins Inland ist dessen Zuschlagspreis noch unbekannt. Allen-
falls hat der Auktionator B mit dem Einlieferer A einen Limitpreis (siehe Ziff. 1) vereinbart. 
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3.2 Umschreibung des Ausdrucks „im eigenen Namen und auf eigene Rechnung“ 

Der Auktionator B verkauft den Gegenstand im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Dabei 
ist entscheidend, wie er gegenüber dem Abnehmer C auftritt. Tritt er nicht ausdrücklich als direk-
ter Stellvertreter auf (siehe Ziff. 4), so hat dies gemäss Mehrwertsteuerrecht zur Folge, dass er im 
eigenen Namen handelt. Er gilt somit als Lieferant. Das Handeln im eigenen Namen kann aus-
drücklich geschehen oder sich aus den Umständen ergeben. 
Bei der Einfuhr eines Gegenstands, der an einer Kunst- oder Antiquitätenauktion versteigert wer-
den soll, ist auf Folgendes hinzuweisen: Die Eidg. Steuerverwaltung und die Steuerverwaltung 
des Fürstentums Liechtenstein verpflichten den Auktionator B, auf der Zollanmeldung einen ent-
sprechenden Vermerk anzubringen, wenn er nicht im eigenen Namen und somit als direkter Stell-
vertreter handelt (siehe Ziff. 4). Fehlt ein solcher Hinweis, geht die Verwaltung davon aus, er 
handle im eigenen Namen. 
Handelt der Auktionator B im eigenen Namen und auf eigene Rechnung, liegen bei erfolgreicher 
Versteigerung immer zwei Lieferungen vor, und zwar eine vom ausländischen Einlieferer A an 
den inländischen Auktionator B und eine vom inländischen Auktionator B an den Abnehmer C. 

3.3 Vorgehen bei der Einfuhr des Gegenstands 

3.3.1 Allgemeines 

Der Gegenstand ist einer zuständigen Zollstelle zuzuführen und dort zur Zollbehandlung anzu-
melden  
Bei den Zollstellen kann die Zollanmeldung nur während den Öffnungszeiten für Handelswaren 
eingereicht werden. Die Zeiten können von Zollstelle zu Zollstelle verschieden sein. Sie sind unter 
http://www.ezv.admin.ch abrufbar (Die Eidg. Zollverwaltung  Kontakt  Öffnungszeiten und 
Adressen der Zolldienststellen). 
Die anmeldepflichtige Person kann beim Verbringen des Gegenstands ins Inland zwischen fol-
genden beiden Zollverfahren wählen: 

• Zollverfahren der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr (siehe Ziff. 3.3.2); 

• Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung (siehe Ziff. 3.3.3). 

Das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung empfiehlt sich, wenn der Auktionator B bei 
der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein nicht als 
Steuerpflichtiger eingetragen ist oder wenn er zwar als solcher registriert ist, ihm aber das Recht 
auf vollen Vorsteuerabzug nicht zusteht.  

3.3.2 Zollverfahren der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 

Der Gegenstand ist bei der Einfuhr zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr anzumel-
den.  
Mit der Zollanmeldung sind eine Wertunterlage (Proforma-Rechnung), ein allfälliges Ursprungs-
zeugnis und weitere für die Veranlagung nötige Unterlagen vorzulegen. Die Proforma-Rechnung 
hat Informationen über die Art und den Marktwert am ersten inländischen Bestimmungsort des 
Gegenstands zu enthalten. Bei Kunstwerken sind zusätzlich Sujet, Name des Künstlers und For-
mat (Grösse in Zentimetern) und bei Antiquitäten die Epoche und das Alter zu vermerken. Fehlen 
diese Informationen auf der Proforma-Rechnung, können sie auch auf einer separaten Detailliste 
angebracht werden. 
In der Zollanmeldung ist der Auktionator B als Importeur und Empfänger des Gegenstands aufzu-
führen. 
Die MWST auf der Einfuhr des Gegenstands bemisst sich vom Entgelt, das der Einlieferer A vom 
Auktionator B erhält, zuzüglich der Nebenkosten bis zum ersten inländischen Bestimmungsort, 
soweit diese Kosten nicht bereits im Entgelt enthalten sind. Geht die auf der Einfuhr geschuldete 
MWST zu Lasten des Einlieferers A, ist sie vom Entgelt abzuziehen. 

http://www.ezv.admin.ch/
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Bei der Einfuhr des Gegenstands steht dieses Entgelt nicht fest. Die MWST bemisst sich daher 
vom Marktwert am ersten inländischen Bestimmungsort. Als solcher gilt der Preis, den der Einlie-
ferer A für den Gegenstand zu erzielen hofft. Der Einlieferer A hat diesen Preis in der Proforma-
Rechnung auszuweisen. Bestehen Zweifel an der Richtigkeit der Preisangabe, kann die Zollstelle 
die Steuerbemessungsgrundlage nach pflichtgemässem Ermessen schätzen. Sie kann hiefür 
auch einen Fachexperten beiziehen. 
Für die Berechnung der MWST ist der Steuersatz massgebend, der im Zeitpunkt der Annahme 
der Zollanmeldung zur Überführung in den Zollrechtlich freien Verkehr gilt. 
Löst der Einlieferer A beim Verkauf des Gegenstands einen niedrigeren Preis als er erhofft oder 
die Zollstelle geschätzt hat, kann die bei Einfuhr zu viel erhobene MWST innert fünf Jahren nach 
Ablauf des Kalenderjahrs, in dem sie erhoben worden ist, zurückgefordert werden. Solche Anträ-
ge sind an die für das Eingangszollamt zuständige Zollkreisdirektion zu richten. Nicht erstattet 
wird eine zuviel erhobene MWST, wenn der Auktionator B bei der Eidg. Steuerverwaltung oder 
der Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein als Steuerpflichtiger eingetragen ist und ihm 
das Recht auf vollen Vorsteuerabzug zusteht. 
Mit dem Antrag auf Erstattung der zuviel erhobenen MWST ist das Entgelt mit einer Kopie der 
Abrechnung bzw. Rechnung des Auktionators B zu belegen. Zudem ist mit dem Antrag das Origi-
nal des Einfuhrdokumentes einzureichen. Weiter ist für die Erstattung das Bank- oder Postkonto 
im Antrag zu vermerken oder ein Einzahlungsschein beizulegen. Für den Antrag kann das Formu-
lar 52.51 (Antrag auf Erstattung der MWST) unter http://www.ezv.admin verwendet werden (Zoll-
information Firmen  Steuern und Abgaben  Mehrwertsteuer Formulare). 
Mitunter können an Auktionen bezüglich Zuschlagspreis auch optimistische Erwartungen übertrof-
fen werden. Die MWST wurde somit bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr von 
einem zu tiefen Wert berechnet. Der Auktionator B hat dies nach Abschluss der Auktion der Zoll-
kreisdirektion, in deren Kreis die Einfuhr stattfand, zu melden. 

3.3.3 Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung 

Der Gegenstand ist einer zuständigen Zollstelle zuzuführen und dort zum Zollverfahren der vorü-
bergehenden Verwendung anzumelden.  
Mit der Zollanmeldung ist eine Wertunterlage in dreifacher Ausfertigung (Proforma-Rechnung), 
ein allfälliges Ursprungszeugnis und weitere für die Veranlagung nötige Unterlagen vorzulegen. 
Diese Proforma-Rechnung hat für jeden gleichen Gegenstand dessen Art, dessen Identitäts-
merkmale, dessen Menge (z.B. Anzahl Stück), und dessen Marktwert am ersten inländischen 
Bestimmungsort zu enthalten. Bei Kunstwerken sind zusätzlich Sujet, Name des Künstlers und 
Format (Grösse in Zentimetern) und bei Antiquitäten die Epoche und das Alter zu vermerken. 
Fehlen diese Informationen auf der Proforma-Rechnung, können sie auch auf einer separaten 
Detailliste angebracht werden. 
Bei den Zollstellen kann die Zollanmeldung nur während den Öffnungszeiten für Handelswaren 
eingereicht werden. Die Zeiten können von Zollstelle zu Zollstelle verschieden sein. Sie sind unter 
http://www.ezv.admin.ch abrufbar (Die Eidg. Zollverwaltung  Kontakt  Öffnungszeiten und 
Adressen der Zolldienststellen). 
Als Importeur und Empfänger ist in der Zollanmeldung der Auktionator B aufzuführen. 
Die MWST auf der Einfuhr des Gegenstandes bemisst sich vom Marktwert am ersten inländi-
schen Bestimmungsort. Als solcher gilt der Preis, den der Einlieferer A für den Gegenstand zu 
erzielen hofft. Der Einlieferer A hat diesen Preis in der Proforma-Rechnung auszuweisen. Beste-
hen Zweifel an der Richtigkeit der Preisangaben, kann die Zollstelle die Steuerbemessungsgrund-
lage nach pflichtgemässem Ermessen schätzen. Sie kann hiefür auch einen Fachexperten bei-
ziehen. 
Für die Berechnung der MWST ist der Steuersatz massgebend, der im Zeitpunkt der Annahme 
der Zollanmeldung zum Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung gilt. 
Die MWST auf der Einfuhr des Gegenstands und die Zollabgaben werden durch Barhinterlage 
oder durch Zollbürgschaft sichergestellt. Die Sicherheit wird freigegeben (Barhinterlage erstattet 
resp. Zollbürgschaft entlastet), wenn das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung ord-
nungsgemäss abgeschlossen worden ist. 

http://www.ezv.admin/
http://www.ezv.admin.ch/
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Die bedingt veranlagten Abgaben (MWST und Zollabgaben) werden bei nicht ordnungsgemäs-
sem Abschluss des Zollverfahrens der vorübergehenden Verwendung fällig. Die Zollstellen 
schenken daher der korrekten Veranlagung die gleiche Aufmerksamkeit, wie wenn der Gegens-
tand in den zollrechtlich freien Verkehr überführt würde. 

3.4 Vorgehen im Inland 

Die bei der Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr erhobene MWST kann der Auktionator 
B als Vorsteuer geltend machen, sofern er bei der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwal-
tung des Fürstentums Liechtenstein als Steuerpflichtiger eingetragen ist, im eigenen Namen han-
delt (siehe Ziff. 3.2) und die Voraussetzungen von Artikel 38 ff. MWSTG erfüllt sind. Das gilt auch, 
wenn er den Gegenstand nicht verkaufen konnte und an den Einlieferer A im Ausland zurückge-
hen lässt. Voraussetzung ist jedoch, dass er die Wiederausfuhr mit einem Ausfuhrdokument be-
legen kann. 
Ist der Auktionator B bei der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Fürstentums 
Liechtenstein als Steuerpflichtiger eingetragen, hat er über die Verkäufe an der Auktion mit der 
betreffenden Verwaltung abzurechen. 

4 Einfuhr eines Gegenstands zum Verkauf an einer Auktion; Auktionator handelt als 
direkter Stellvertreter 

4.1 Sachverhalt 

 
A

B

Lieferung

Gegenstand

Einlieferer 

Auktionator
Provision

 Auktionsvertrag 

Abnehmer C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Einlieferer A überlässt dem Auktionator B einen Gegenstand zwecks Versteigerung an einer 
Auktion. Der Auktionator B handelt als direkter Stellvertreter, d.h. im Namen des Einlieferers A 
(siehe Ziff. 4.2.1 und 4.3.1). Bereits im Zeitpunkt der Einfuhr des Gegenstands muss somit fest-
stehen, dass der Gegenstand vom Auktionator B zwecks Versteigerung übernommen wird. Sind 
diese Voraussetzungen nicht erfüllt, richtet sich das Vorgehen nach Ziffer 2 der Publikation „Ein-
fuhr eines Gegenstands durch ausländischen Lieferanten zum Verkauf auf der Strasse, an der 
Haustür, an einer Veranstaltung oder an einer Messe“.  
Der Gegenstand wird vom Einlieferer A zum Auktionator B befördert oder versandt oder vom Auk-
tionator oder in dessen Auftrag von einem Dritten beim Einlieferer A abgeholt. 
Der Auktionsvertrag kann vor oder nach dem Verbringen des Gegenstands ins Inland abge-
schlossen werden. 

Publ.  52.04     Gültig: 01.05.2007 - 30.04.2008 
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Beim Verbringen des Gegenstands ins Inland ist dessen Zuschlagspreis noch unbekannt. Allen-
falls hat der Auktionator B mit dem Einlieferer A einen Limitpreis vereinbart (siehe Ziff. 1). Bei der 
Einfuhr des Gegenstands wird auf der Zollanmeldung vermerkt, dass der Auktionator B den Ge-
genstand im Namen und für Rechnung des Einlieferers A versteigert. 

4.2 Kunst- und Antiquitätenauktion 

4.2.1 Umschreibung des Ausdrucks „Kunst- und Antiquitätenauktion“ 

Eine Kunst- und Antiquitätenauktion liegt vor, wenn anlässlich der Auktion mehrheitlich (Anzahl 
Lose) Kunstwerke, Sammlungsstücke und Antiquitäten versteigert werden. 
Als Kunstwerke gelten vom Künstler individuell geschaffene Werke wie beispielsweise Bilder, 
Gemälde, Plastiken, Statuen, Tapisserien u. dgl. (siehe dazu Art. 11 Abs. 1 MWSTGV). Nicht 
darunter fallen folgende Erzeugnisse: 

• Erzeugnisse der angewandten Kunst (Kunsthandwerk), wie Erzeugnisse der Juwelier- und 
Goldschmiedekunst; 

• Werke der Baukunst (architektonische Leistungen), wie Konstruktionspläne und dergleichen; 

• technische Zeichnungen und andere Pläne und Zeichnungen zu Gewerbe-, Handels-, topo-
graphischen oder ähnlichen Zwecken. 

Als Sammlungsstücke gelten beispielsweise Briefmarken, Ersttagsbriefe usw., die nicht zum Um-
lauf vorgesehen sind (Art. 11 Abs. 2 MWSTGV). 
Als Antiquitäten gelten andere Gegenstände als Kunstwerke und Sammlungsstücke, sofern sie 
mehr als 100 Jahre alt sind, insbesondere Gegenstände des Kunsthandwerks (Möbel, Keramik 
aller Art, Glas, Schmuck usw.), aber auch Spielzeug, Schmuck, Uhren, Münzen, Waffen, Weine, 
Briefmarken Autos usw. (Art. 11 Abs. 3 MWSTGV). 

4.2.2 Umschreibung des Ausdrucks „direkter Stellvertreter beim Kunst und Antiquitäten-
handel (Handeln im fremden Namen und für fremde Rechnung)“         

Wann ein Auktionator bei Kunst- und Antiquitätenauktionen als direkter Stellvertreter (blosser 
Vermittler) handelt, regelt Artikel 11 Absatz 4 MWSTG. Danach gilt bei der Lieferung eines Ge-
genstands anlässlich einer inländischen Kunst- und Antiquitätenauktion der Nachweis der blossen 
Vermittlung als erbracht, wenn folgende Voraussetzungen nebeneinander erfüllt sind: 

• Der Einlieferer A muss den Auktionator B vor Beginn der Auktion schriftlichen beauftragen, 
seine Gegenstände in seinem Namen und für seine Rechnung zu veräussern. In diesem Auf-
trag (Auktionsvertrag) müssen die Gegenstände einzeln aufgeführt sein (z.B. „Ich erteile Ih-
nen den Auftrag, meine 15 Ölgemälde in meinem Namen und für meine Rechnung zu ver-
kaufen“). 

• Der Auktionator B muss gegenüber den Kaufinteressenten schriftlich bekannt geben, dass er 
den betreffenden Gegenstand im fremden Namen und für fremde Rechnung anbietet. 

Liegen nicht für sämtliche Gegenstände Auktionsverträge vor, geht die Eidg. Steuerverwaltung 
bzw. Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein ebenfalls von direkter Stellvertretung aus, 
wenn der Auktionator B im Auktionskatalog ausdrücklich erwähnt, sämtliche darin aufgeführten 
Gegenstände im Namen und für Rechnung Dritter zu veräussern. 
Handelt der Auktionator B im fremden Namen und auf fremde Rechnung (direkter Stellvertreter), 
liegt bei erfolgreicher Versteigerung eine Lieferung vom ausländischen Einlieferer A an den inlän-
dischen Abnehmer C vor. 
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Macht der Auktionator B geltend, er handle im Auftrag und für Rechnung des ausländischen Ein-
lieferers A, hat er dies in der Zollanmeldung zu vermerken. Fehlt dieser Hinweis, geht die Verwal-
tung davon aus, er handle im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Das Vorgehen richtet 
sich dabei nach Ziffer 3. 

4.2.3 Vorgehen bei der Einfuhr des Gegenstands; Zollverfahren der vorübergehenden 
Verwendung 

Der Gegenstand ist einer zuständigen Zollstelle zuzuführen und dort zum Verfahren der vorüber-
gehenden Verwendung anzumelden. Denn im Zeitpunkt der Einfuhr steht nicht fest, ob der Ge-
genstand an einen inländischen Abnehmer C verkauft werden kann. Auch steht dem Auktionator 
B, der bei der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein 
als Steuerpflichtiger eingetragen ist und nach der effektiven Methode abrechnet, das Recht auf 
Vorsteuerabzug nicht zu. Denn er verkauft den Gegenstand im Namen und für Rechnung des 
Einlieferers A. Dasselbe gilt, wenn der Steuerpflichtige mit der Eidg. Steuerverwaltung oder der 
Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein nach der Methode Saldosteuersatz abrechnet. 
Mit der Zollanmeldung ist eine Wertunterlage in dreifacher Ausfertigung (Proforma-Rechnung), 
ein allfälliges Ursprungszeugnis und weitere für die Veranlagung nötige Unterlagen vorzulegen. 
Die Proforma-Rechnung hat für jeden gleichen Gegenstand dessen Art, dessen Identitätsmerk-
male, dessen Menge (z.B. Anzahl Stück), und dessen Marktwert am ersten inländischen Bestim-
mungsort zu enthalten. Bei Kunstwerken sind zusätzlich Sujet, Name des Künstlers und Format 
(Grösse in Zentimetern) und bei Antiquitäten die Epoche und das Alter zu vermerken. Fehlen 
diese Informationen auf der Proforma-Rechnung, können sie auch auf einer separaten Detailliste 
angebracht werden. 
Bei den Zollstellen kann die Zollanmeldung nur während den Öffnungszeiten für Handelswaren 
eingereicht werden. Die Zeiten können von Zollstelle zu Zollstelle verschieden sein. Sie sind unter 
http://www.ezv.admin.ch abrufbar (Die Eidg. Zollverwaltung  Kontakt  Öffnungszeiten und 
Adressen der Zolldienststellen). 
In der Zollanmeldung ist zu vermerken, dass der Gegenstand zur Versteigerung an einer Kunst- 
und Antiquitätenauktion bestimmt ist und der Auktionator B im Namen und für Rechnung des 
Einlieferers A handelt. Unterbleibt dieser Hinweis, hat der Auktionator B den Verkauf des Gegens-
tandes wie eine Lieferung im eigenen Namen und auf eigene Rechnung zu behandeln (siehe Ziff. 
3). 
In der Zollanmeldung ist als Importeur und Empfänger der Einlieferer A (Name und Domizil) per 
Adresse des Auktionators B aufzuführen. 
Die MWST auf der Einfuhr des Gegenstandes bemisst sich vom Marktwert am ersten inländi-
schen Bestimmungsort. Als solcher gilt der Preis, den der Einlieferer A für den Gegenstand zu 
erzielen hofft. Dieser Preis ist in der Proforma-Rechnung aufzuführen und soweit als möglich zu 
dokumentieren (z.B. mit Expertise-Bericht). Bestehen Zweifel an der Richtigkeit der Preisangabe, 
kann die Zollstelle die Steuerbemessungsgrundlage nach pflichtgemässem Ermessen schätzen. 
Sie kann hiefür auch einen Fachexperten beiziehen. 
Für die Berechnung der MWST ist der Steuersatz massgebend, der im Zeitpunkt der Annahme 
der Zollanmeldung zum Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung gilt. 
Die MWST auf der Einfuhr des Gegenstands und die Zollabgaben werden durch Barhinterlage 
oder durch Zollbürgschaft sichergestellt. Die Sicherheit wird freigegeben (Barhinterlage erstattet 
resp. Zollbürgschaft entlastet), wenn das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung ord-
nungsgemäss abgeschlossen worden ist. 
Die bedingt veranlagten Abgaben (MWST und Zollabgaben) werden bei nicht ordnungsgemäs-
sem Abschluss des Zollverfahrens der vorübergehenden Verwendung fällig. Die Zollstellen 
schenken daher der korrekten Veranlagung die gleiche Aufmerksamkeit, wie wenn der Gegens-
tand in den zollrechtlich freien Verkehr überführt würde. 

http://www.ezv.admin.ch/
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4.2.4 Vorgehen bei einem unverkauften oder an einen Abnehmer im Ausland verkauften 
Gegenstand; ordnungsgemässer Abschluss des Zollverfahrens der vorübergehen-
den Verwendung durch Wiederausfuhr 

Der Gegenstand ist innert der von der Eingangszollstelle festgesetzten Frist einer zuständigen 
Zollstelle zuzuführen und dort zum ordnungsgemässen Abschluss des Zollverfahrens der vorü-
bergehenden Verwendung durch Wiederausfuhr anzumelden. Mit der Zollanmeldung ist die Ver-
anlagungsverfügung für die vorübergehende Verwendung vorzulegen. 
Ist das Zollverfahren der vorübergehenden Verwendung für alle nach diesem Verfahren veranlag-
ten Gegenstände ordnungsgemäss abgeschlossen worden, wird die Sicherheit für die MWST 
freigegeben. 

4.2.5 Vorgehen beim Verkauf des Gegenstands an einen Abnehmer C im Inland; ord-
nungsgemässer Abschluss des Zollverfahrens der vorübergehenden Verwendung 
durch Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr 

Für den nicht wieder ausgeführten Gegenstand ist der ordnungsgemässe Abschluss des Zollver-
fahrens der vorübergehenden Verwendung innert der festgesetzten Frist und die Überführung in 
den zollrechtlich freien Verkehr zu beantragen. Zu diesem Zweck ist die Veranlagungsverfügung 
für die vorübergehende Verwendung vorzulegen und eine Zollanmeldung zur Überführung in den 
zollrechtlich freien Verkehr einzureichen. 
Der ordnungsgemässe Abschluss des Zollverfahrens der vorübergehenden Verwendung und die 
Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr kann bei jeder zuständigen Zollstelle beantragt 
werden. 
Bei der Überführung eines Gegenstands in den zollrechtlich freien Verkehr ist das Verkaufsge-
schäft zwischen dem ausländischen Einlieferer A und dem Abnehmer C für die Festsetzung der 
MWST massgebend. Daher ist als Importeur und Empfänger in der Zollanmeldung der Abnehmer 
C aufzuführen.  
Wurden im Inland Gegenstände an mehrere Abnehmer verkauft, so ist grundsätzlich für jeden 
einzelnen Abnehmer eine Zollanmeldung einzureichen. Davon abweichend besteht folgende Ver-
einfachung: Sind die Abnehmer nicht bei der Eidg. Steuerverwaltung oder der Steuerverwaltung 
des Fürstentums Liechtenstein als Steuerpflichtige eingetragen oder als solche eingetragen, aber 
nicht zum vollen Vorsteuerabzug berechtigt, können die an diese Abnehmer verkauften Gegens-
tände auf einer einzigen Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr an-
gemeldet werden. In dieser Anmeldung ist als Importeur und Empfänger „diverse“ aufzuführen.  
Bei der Zollanmeldung zur Überführung des Gegenstands in den zollrechtlich freien Verkehr be-
misst sich die MWST von dem um die MWST gekürzten Entgelt, das der Abnehmer C dem aus-
ländischen Einlieferer A zu zahlen hat. Zum Entgelt gehört somit nebst dem Zuschlagspreis auch 
das dem Abnehmer C berechnete Aufgeld.  
Für die Berechnung der MWST ist der Steuersatz massgebend, der im Zeitpunkt der Annahme 
der Zollanmeldung zur Überführung in den zollrechtlich freien Verkehr gilt. 

4.3 Andere Auktionen 

4.3.1 Umschreibung des Ausdrucks „direkter Stellvertreter bei andern Auktionen (Handeln 
im fremden Namen und für fremde Rechnung)“ 

Die Eidg. Steuerverwaltung oder Steuerverwaltung des Fürstentums Liechtenstein nimmt nur 
dann direkte Stellvertretung an, wenn der im Inland domizilierte Stellvertreter B nachfolgende 
Unterlagen besitzt: 

• Schriftlicher Vermittlungsauftrag zwischen dem ausländischen Auftraggeber A und dem in-
ländischen direkten Stellvertreter B, in dem der zu vermittelnde Gegenstand seiner Gattung 
nach bezeichnet wird (z.B. „Ich erteile Ihnen den Auftrag, meine Produkte X in meinem Na-
men und für meine Rechnung zu verkaufen“). 
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• Dokumente wie Kaufvertrag, Rechnung oder Quittung, aus denen eindeutig hervorgeht, dass 
der inländische direkte Stellvertreter B ausdrücklich im Namen und für Rechnung seines aus-
ländischen Auftraggebers A handelt. Nebst der genauen Bezeichnung des Gegenstands 
müssen Name und genaue Adresse des ausländischen Lieferanten A und des inländischen 
Abnehmers C aufgeführt sein. Ist der ausländische Lieferant A im Inland als Steuerpflichtiger 
registriert, ist dessen MWST-Nummer auf der Rechnung an seinen inländischen Abnehmer 
C aufzuführen. 

• Schriftliche Abrechnung des inländischen direkten Stellvertreters B, mit welcher er über den 
Verkaufserlös und über die ihm zustehende Entschädigung mit dem ausländischen Auftrag-
geber A abrechnet. Auf dieser Abrechnung muss der inländische direkte Stellvertreter B 
auch Name und Adresse des inländischen Abnehmers C aufführen. 

4.3.2 Vorgehen bei der Einfuhr 

Das Vorgehen richtet sich nach den Ausführungen unter Ziffer 4.2.3 bis 4.2.5. 
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